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 Erhebungen: LER_U, LER_K, 
LER20_U, LER20_K 

Formulare: LERxx, LER20xx 

Reporting zur Risikoverteilung (LER) 
Informationen zu diesem Release 

Release 1.6 
Gültig ab 01.01.2025 
Veröffentlichung 21.01.2025 

Anpassung 26.03.2025 

1.  Allgemeines 

Änderungen 
Es wird ein neuer Gegenparteityp "PDT- Personal data" eingeführt. Mit diesem Gegenparteityp sind 
sämtliche Gegenparteien mit Personennamen zu melden, die nicht unter dem Gegenparteityp 
„Private person“ gemeldet werden. 

In den Erläuterungen wurde der Anhang 3 zur Hilfestellung der oben beschriebenen Neuerung 
hinzugefügt. Weitere, kleinere Präzisierungen wurden ebenfalls in den Erläuterungen 
vorgenommen. 

Erhebungsmittel, Auskunftspflichten und Dateneinreichung 

Erhebungsmittel https://emi.snb.ch/de/LERX 

Auskunftspflichten eSurvey - Benutzerverwaltung 

Zuständigkeiten Datenlieferantinnen und Datenlieferanten sowie 
inhaltliche Ansprechpersonen müssen in eSurvey durch 
die Administratorinnen und Administratoren erfasst bzw. 
bei Bedarf aktualisiert werden. 

Erstes Stichdatum LER_U: 31.03.2025 
LER_K: 30.06.2025 
LER20_U: 31.12.2025 
LER20_K: 31.12.2025 

Einreichefristen 6 Wochen 

Datenlieferung Per eSurvey: https://surveys.snb.ch/ 

Kontakte und News 

Kontakte www.snb.ch (Die SNB/Statistik/Erhebungen/Kontakte) 

https://surveys.snb.ch/
https://www.snb.ch/de/the-snb/mandates-goals/statistics/surveys/contacts
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Benachrichtigungen mit RSS  
und News Alert 

www.snb.ch (Die SNB/Statistik/Erhebungen/ 
Informationen zum Meldewesen) 

2.  Änderungen gegenüber dem letzten Release 

Meldungsversionen 

Bisher Neu 
LER_U: Xlsx: 1.0.3, xml: 1.0 
LER_K: Xlsx: 1.0.2, xml: 1.0 
LER20_U: Xlsx: 1.0.1, xml: 1.0 
LER20_K: Xlsx: 1.0.1, xml: 1.0 

Xlsx: 1.1.0, xml: 1.1 
Xlsx: 1.1.0, xml: 1.1 
Xlsx: 1.1.0, xml: 1.1 
Xlsx: 1.1.0, xml: 1.1 

Nur gültig bis 31.12.2024 Zwingend ab 01.01.2025 

Formulare 

Bisher Neu 
LER_02, LER20_02: Counterparty type Neuer Wert: ‚PDT‘- Personal data 

Erläuterungen 

Bisher Neu 
- PDT; 

Personal data; 
Sämtliche Gegenparteien mit Personennamen in 
der Spalte "Counterparty name", die nicht unter 
dem Gegenparteityp "Private person" (PRI) 
gemeldet werden, sind diesem Typ zuzuordnen, 
sofern die Personennamen nicht eine rein 
juristische Person bezeichnen. Der entsprechende 
Gegenparteityp ist in der Kommentarspalte AI [AE] 
anzugeben. 

Mapping Tabelle 

Keine Änderungen  
 

  

https://www.snb.ch/de/the-snb/mandates-goals/statistics/surveys/reporting#t02
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Nachträgliche Änderungen 
Änderung am 26.03.2025 
Bisher Neu 

Erläuterungen LER_U, LER_K  

Allgemeine Erläuterungen; 
 
Vierteljährliche oder halbjährliche Meldung (vgl. 
ERV Art. 100 Abs. 1 und 2) der Positionen nach: 

(i) ERV Art. 100 Abs. 4; und  
 

Allgemeine Erläuterungen; 
 
Vierteljährliche oder halbjährliche Meldung (vgl. 
ERV Art. 100 Abs. 1 und 2) der Positionen nach: 

(ii) ERV Art. 100 Abs. 4, wobei die 
Positionen nach Bst. b vor 
Risikominderung und vor Gewichtung 
nach ERV Art. 113 zu messen sind; 
und  
 

Erläuterungen LER_U, LER_K, [LER20_U, LER20_K] 

PDT; 
 
Sämtliche Gegenparteien mit Personennamen in 
der Spalte "Counterparty name", die nicht unter 
dem Gegenparteityp "Private person" (PRI) 
gemeldet werden, sind diesem Typ zuzuordnen, 
sofern die Personennamen nicht eine rein 
juristische Person bezeichnen. Der 
entsprechende Gegenparteityp ist in der Spalte 
AI [AE] anzugeben. 

PDT; 
 
Sämtliche Gegenparteien mit Personennamen in 
der Spalte "Counterparty name", die nicht unter 
dem Gegenparteityp "Private person" (PRI) 
gemeldet werden, sind diesem Typ zuzuordnen, 
sofern die Personennamen nicht eine rein 
juristische Person bezeichnen. Der 
entsprechende Gegenparteityp ist in der Spalte 
AI [AE] anzugeben. 
Vgl. Anhang 3 für weitere Informationen. 

Counterparty name; 
 
Die Namensnennungen müssen vollständig sein 
(also inkl. Vorname bei natürlichen Personen). 
Anonymisierungen wie z.B. "CONFIDENTIAL" 
sind nicht zulässig.  
 

Counterparty name; 
 
Die Namensnennungen müssen vollständig sein 
(also inkl. Vorname bei natürlichen Personen; 
vgl. Anhang 3 für Zusatzinformationen 
bezüglich der Namen von natürlichen 
Personen und des Gegenparteityps). 
Anonymisierungen wie z.B. "CONFIDENTIAL" 
sind nicht zulässig.  
 

Counterparty type; 
 
Vgl. die am Ende dieser Erläuterungen 
aufgeführten Drei-Buchstaben-Kürzel. Die Art der 
Gegenpartei, in Kombination mit der 
Bankkategorie, bestimmt die anwendbare 
Obergrenze (vgl. ERV Art. 98).  
 

Counterparty type; 
 
Vgl. die in Anhang 1 aufgeführten Drei-
Buchstaben-Kürzel für die Gegenparteitypen 
sowie Anhang 3 für Zusatzinformationen 
bezüglich Gegenparteien, die Namen von 
natürlichen Personen enthalten. Die Art der 
Gegenpartei, in Kombination mit der 
Bankkategorie, bestimmt die anwendbare 
Obergrenze (vgl. ERV Art. 98). 
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Credit equivalent of derivatives; 
 
Vgl. ERV Art. 115 Abs. 1 und Art. 148g Abs. 3. 
Direkte Position (Kreditäquivalent) aus 
Derivatgeschäften mit der Gegenpartei, 
berechnet nach dem SA-CCR (vgl. FINMA-RS 
17/7 Rz 32–122), nach dem vereinfachten SA-
CCR (vgl. FINMA-RS 17/7 Rz 32–33 und 
Anhang 2) oder nach der Marktwertmethode.  
Verwendet eine Bank den SA-CCR oder den 
vereinfachten SA-CCR, dann berechnet sich 
das Kreditäquivalent unter Berücksichtigung 
von erhaltenen finanziellen Sicherheiten. Im 
Falle der Marktwertmethode sollten 
Sicherheiten separat in Spalte AC gemeldet 
werden. 

Credit equivalent of derivatives; 
 
Vgl. ERV Art. 115 Abs. 1. 
Direkte Position (Kreditäquivalent) aus 
Derivatgeschäften mit der Gegenpartei, 
berechnet nach ERV Art. 56 Abs. 2 Bst. a und 
b. 

Financial collateral; 
 
Indirekte Position gegenüber dem Emittenten der 
Sicherheit, im Umfang, in dem die Bank die 
anerkannte Sicherheit einsetzt, um die direkte 
Position gegenüber der Gegenpartei zu 
reduzieren. (Bei Derivaten sowie Darlehens-, 
Repo- und repoähnliche Geschäften (SFTs) 
gegenüber anderen Gegenparteien sind die 
Sicherheiten bereits bei der Berechnung der 
Kreditäquivalente berücksichtigt, vgl. Spalte S [Q] 
(bei Anwendung des SA-CCR oder des 
vereinfachten SA-CCR) bzw. Spalte T [R]. Bei 
Anwendung der Marktwertmethode oder für 
andere Positionen, sind die zur 
Risikominderung verwendeten Sicherheiten in 
der Spalte AC zu melden). 
 

Financial collateral; 
 
Indirekte Position gegenüber dem Emittenten der 
Sicherheit, im Umfang, in dem die Bank die 
anerkannte Sicherheit einsetzt, um die direkte 
Position gegenüber der Gegenpartei zu 
reduzieren. (Bei Derivaten sowie Darlehens-, 
Repo- und repoähnlichen Geschäften (SFTs) 
gegenüber anderen Gegenparteien sind die 
Sicherheiten bereits bei der Berechnung der 
Kreditäquivalente berücksichtigt, vgl. Spalte S [Q] 
bzw. Spalte T [R]. 
 

Position before credit risk mitigation and before 
weighting, net of specific provisions / allowances; 
 
Die Auswirkung der Risikominderung (Spalten 
AA–AD [Y-AB]) wird nicht berücksichtigt; in 
Spalte Z [X] sind jedoch die Sicherheiten für 
Derivate und SFTs berücksichtigt, die bereits in 
der Spalte S [Q] (bei Anwendung des SA-CCR 
oder des vereinfachten SA-CCR) und in Spalte 
T [R] berücksichtigt wurden 
 

Position before credit risk mitigation and before 
weighting, net of specific provisions / allowances; 
 
Die Auswirkung der Risikominderung (Spalten 
AA–AD, [Y–AB]) wird nicht berücksichtigt; in 
Spalte Z [X] sind jedoch die Sicherheiten für 
Derivate und SFTs berücksichtigt, die bereits in 
der Spalte S [Q] und in Spalte T [R] berücksichtigt 
wurden. 
 

Financial collateral; 
 
Dieser Betrag enthält nicht die Sicherheiten, die 
bereits bei der Berechnung der Kreditäquivalente 

Financial collateral; 
 
Dieser Betrag enthält nicht die Sicherheiten, die 
bereits bei der Berechnung der Kreditäquivalente 
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von Derivaten (in Spalte S [Q] bei Anwendung 
des SA-CCR oder des vereinfachten SA-CCR) 
oder SFTs (in Spalte T [R]) berücksichtigt 
wurden. 

von Derivaten (in Spalte S [Q]) oder SFTs (in 
Spalte T [R]) berücksichtigt wurden. 

Comment; 
 

• der Gegenparteityp "Other" in Spalte O 
[N] eingetragen wurde. In diesem Fall 
sollte der Gegenparteityp näher 
beschrieben werden (z.B. 
Kryptowährung); 
 

Comment; 
 

• der Gegenparteityp "Personal data" 
(PDT) oder "Other" (OTH) in Spalte O [N] 
eingetragen wurde. In diesem Fall sollte 
der Gegenparteityp näher beschrieben 
werden (z.B. Kryptowährung); 
 

Namen natürlicher Personen sind im 
Kommentarfeld zu vermeiden. 

 

 
In den Erläuterungen wurde der Annexe 3 
hinzugefügt: 
Anhang 3: Informationen zum Gegenparteityp 
PDT 
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